C. ,Justizirrtum® in Bayern:
Verwaltungsgericht Miinchen und
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Verwaltungsgerichte decken immer wieder den Antisemi-
tismus von Polizeibeamten. Exemplarisch stehen dafiir
Entscheidungen des VG Miinchen®”® und des BayVGH>"”
in Hinblick auf die oben genannten antisemitischen Au-
lerungen des fritheren Personenschiitzers von Charlotte
Knobloch und des israelischen Generalkonsuls in Miin-
chen. Die Entscheidungen stellen einen ,Justizirrtum“”8
dar.

Der BayVGH entschied im Juli 2025, dass der genann-
te Polizeibeamte, der radikale antisemitische Nachrichten
iiber WhatsApp verbreitete, im Polizeidienst zu belassen
und nur um eine Gehaltsstufe zuriickzustufen ist.>”° Das
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C. ,Justizirrtum®in Bayern

VG Miinchen hatte den Polizeibeamten noch um zwei
Gehaltsstufen zuriickgestuft,”®® womit der BayVGH die
Rechtsstellung des antisemitischen Polizeibeamten ver-
besserte. Beide Gerichte setzten sich vollig unzulanglich
mit dem Antisemitismus des Polizeibeamten auseinander
und verkannten, dass der Polizeibeamte wegen des Versto-
Bes gegen die Verfassungstreuepflicht aus dem Dienst zu
entfernen gewesen wire.”® Ohne den Antisemitismus des
Polizeibeamten mit der notwendigen Tiefe anzusprechen,
stellte die Richterin vom VG Miinchen ignorant fest:

»Sie sind nicht der erste Beamte, den ich mit derartigen
Sachen hier sitzen habe. ... Haben Sie eigentlich in Ihrer

Ausbildung was von TKU gehért 5%

Die Richterin brachte zum Ausdruck, nicht verstehen zu
konnen, dass ,ausgerechnet ein Polizist so unbedarft mit
dem Messenger-Dienst Whats-App umgehe Diese Aussa-
ge der Richterin ldsst die Vermutung zu, dass der Antise-
mitismus des Polizeibeamten fiir die Richterin keine allzu
grofie Rolle spielte, sondern das Problem darin bestehen
wiirde, dass er sich tiberhaupt erwischen lief3.583
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C. ,Justizirrtum®in Bayern

Sofern bei den antisemitischen Auflerungen des Poli-
zeibeamten vermeintlich mehrere Interpretationsméglich-
keiten bestanden, wihlten die bayerischen Gerichte stets
diese, die dem Polizeibeamten zugutekamen.>® Es besteht
der Eindruck, dass die Richter ein Vorverstdndnis dahin-
gehend pragte, wonach Polizeibeamte ,grundsatzlich auf
dem Boden des Grundgesetzes stehen“>® Dies ist ein
SJustizirrtum®. Der Journalist Frederik Schindler erklarte,
insbesondere tiber das Urteil des BayVGH, in der Zeitung
die WELT treffend:

»Es ist ein Urteil, das fassungslos macht. Der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof will in Chatnachrichten eines
Polizisten keine ,ernsthafte verfassungsfeindliche Gesin-
nung® erkennen — obwohl der Beamte darin den Perso-
nen, die er schiitzen sollte, die Verbringung in ein Kon-
zentrationslager wiinschte. 8¢

Fir die Rechts- und Justizgeschichte der Bundesrepu-
blik Deutschland ist es wohl ein einmaliger Vorgang,
dass zwei bayerische Gerichte dafiir eintreten, einen Po-
lizeibeamten im Dienst zu belassen, der die ,Wiederer-
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C. ,Justizirrtum®in Bayern

richtung von Konzentrationslagern befiirwortet“>” Die
Folgen der Entscheidungen des VG Miinchen und des
BayVGH sind drastisch und die Ausstrahlungswirkungen
enorm. Nach den beiden Entscheidungen miissen mit
dem Leben bedrohte Menschen, die Personenschutz be-
notigen, im Ergebnis hinnehmen, vom Personenschiitzer
in Gefahr gebracht und im Extremfall in der korperli-
chen Integritat verletzt zu werden.>®® Die oben genann-
ten antisemitischen Aussagen des Polizeibeamten lieflen
durchaus befiirchten, dass der Personenschiitzer wegen
seiner ,Dienstprivilegien® seinen Antisemitismus offen
auslebt.>®

Die Entscheidungen des VG Miinchen und des
BayVGH zeigen, dass zahlreiche Richter wenig Kenntnis-
se iiber Antisemitismus besitzen.>® Richter erfassen of-
fenkundigen Antisemitismus, antisemitische Codes und
einen auf Israel bezogenen Antisemitismus haufig nicht.>!

587 Kolter, VGH zu Knobloch-Personenschiitzer [https://Ito
.de/recht/hintergruende/h/vgh-bayern-polizei-polizis
t-muenchen-antisemitismus-knobloch; abgerufen am
24.9.2025].

588 Abdulsalam, ,,Schon braun mit Fahnchen S. 245.

589 Siehe allgemein: Kleffner - Meisner, ,Wie unter einem
Brennglas®, S. 124.

590 Ludyga, Antisemitismus, S. 77.

591 Steinke, Terror gegen Juden, S.62; Ludyga, Antisemitis-
mus, S.77-78.

158



https://lto.de/recht/hintergruende/h/vgh-bayern-polizei-polizist-muenchen-antisemitismus-knobloch
https://doi.org/10.5771/9783748968320-155
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://lto.de/recht/hintergruende/h/vgh-bayern-polizei-polizist-muenchen-antisemitismus-knobloch

	C. „Justizirrtum“ in Bayern: Verwaltungsgericht München und Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

